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Eigenerklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach den 
§§ 123 und 124 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)


	Auftragsnummer:
	045-0005#2025/0009-0801 8107

	Auftragsgegenstand:
	Unterstützende Konzeption und Moderation einer Industrie-bezogenen Veranstaltungsreihe




I. Hiermit erkläre/n ich/wir, dass ich/wir die Ausschlussgründe nach § 123 (https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/__123.html) und 124 (https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/__124.html) GWB zur Kenntnis genommen habe/n und diese bei mir/uns nicht vorliegen.

II. Hiermit erkläre/n ich/wir, dass keine Ausschlussgründe nach §§ 21, 23 Abs. 1, 2 AEntG, §§ 19, 21 Abs. 1, 2 MiLoG, § 21 SchwarzArbG, § 98c AufenthG oder 
§ 22 LkSG bestehen. Es liegen daher im Wettbewerbsregister keine Eintragungen bezüglich dieser Vorschriften oder bezüglich § 81 Abs. 1–3 GWB vor.

III. Ich/Wir habe(n) zur Kenntnis genommen, dass nach § 6 Abs. 1 WRegG ein öffentlicher Auftraggeber nach § 99 GWB vor der Erteilung eines Zuschlags in einem Verfahren über die Vergabe öffentlicher Aufträge mit einem geschätzten Auftragswert ab 30.000 Euro ohne Umsatzsteuer verpflichtet ist, das Wettbewerbsregister zu demjenigen Bieterunternehmen abzufragen, das den Auftrag erhalten soll.

IV. Ich/Wir habe(n) zur Kenntnis genommen, dass nach § 6 Abs. 2 WRegG öffentliche Auftraggeber bei öffentlichen Aufträgen und Konzessionen mit einem geschätzten Auftrags- oder Vertragswert unterhalb der zuvor genannten Wertgrenzen das Wettbewerbsregister zu demjenigen Bieter abfragen können, an den der Auftrag oder die Konzession vergeben werden soll. Im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs kann eine Abfrage zu den Bewerbern erfolgen, die der Auftraggeber zur Abgabe eines Angebots auffordern will.




Diese Erklärung ist von jedem Bewerber oder Bieter / jeder Bewerberin oder Bieterin zu unterzeichnen.
Setzt der Bewerber oder Bieter / die Bewerberin oder Bieterin Nachunternehmer ein, hat jeder Nachunternehmer die vorstehenden Erklärungen durch Unterzeichnung dieses Vordrucks abzugeben. 
Gleiches gilt für sämtliche Mitglieder einer Bieter-/Bewerbergemeinschaft.

	Vollständige Bezeichnung
des Unternehmens 
inkl. Rechtsform:
	     

     

	Vollständiger Name der vertretungsbefugten (natürlichen) Person, die diese Erklärung abgibt:
	     



	Falls Erklärung durch Mitglied einer Bietergemeinschaft oder durch Unterauftragnehmer oder auf gesonderte Anforderung der Vergabestelle abgegeben wird:

	           

	Ort, Datum, Stempel, handschriftliche rechtsverbindliche Unterschrift*)
*) Eine lediglich elektronisch in das Dokument eingefügte eingescannte Unterschrift ersetzt nicht die handschriftliche rechtsverbindliche Unterzeichnung.
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